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hat der 3. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Nurnberg durch
den Vorsitzenden Richter am Oberlandesgericht Schicker und die
Richter am Oberlandesgericht Prof. Dr. Haberstumpf und Maier

aufgrund der miindlichen Verhandlung vom 15. Mai 2001
fiir Recht erkannt:

I. Auf die Berufung der Klagerin wird
das Endurteil des Landgerichts Re-
gensburg vom 26.1.2001 (pz. 1 O
926/00) in den Ziffern 1., 3. und

4. abgeandert.

II. Der Beklagte wird verurteilt, die
Loschung des zu seinen Gunsten bei
cer GG NS SRS
o S -c @ cescellten

Dispute-Eintrags flr die Internet-

Domain zu verzanlassen.

III. Es wird festgestellt, dass dem Be-
klacten “gegeniber der Kléagerin
kein vorrangiges Namensrecht an

dem Domain-Namen zusteht.

IV. Der Beklagte tragt die Kosten des
Rechtsstreits in beiden Rechtszu-

gen.

v. Das Urteil ist vorlaufig voll-

streckbar.

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

- 3 -

Der Beklagte kann die Vollstrek-
kung durch Sicherheitsleistung in
Edhe von 51.000,00 DM  abwenden,
wenn nicht die Kl&gerin vor der
Vollstreckung Sicherheit in glei-

cher Hoéhe leistet.

VI. Die Beschwer des Beklagten betragt
135.000,00 DM.

Beschlu#f :

Der Streitwert fur das Berufuncs-

verfahren wird auf
135.000,00 DM
festgesetzt

(Antrag 1: 35.000,00 DM;
Antrag 2: 100.000,00 DM).
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Tatbestamnd

Die Klagerin fuhrt bundesweit verschiedene Einzelhandélsbe-
triebe im BRereich des Fachbucheinzelhandels und bietet unter
WWW .-.de auch im Internet Blcher und anders Waren an.

Im Jahre 1997 expandierte die Klagerin, indem sie u.a. die
Fa. - & -., Buchhandlung und Verlag fur Medizin wund
Naturheilverfahren erwarb. Diese Firma wurde durch Vertrag vom
18.8.1997 mit der Klagerin verschmolzen. Die Eintragung ins
Handelsregister erfolgte am 13.11.1937. Zudem wurden fur die

Klagerin folgende Marken beim Deutschen Patentamt eingetragen:

~ ”- & . Buchhandlung und Verlag fir Medizin und Na-
~ turheilverfahren" am 11.5.1998,
- @B Buchhandlung und Verlag fur Medizin und Naturheil-

verfahren" am 6.7.1998.

Fiir die Kl&gerin wurde nunmehr auch eine Internet-Domain
unter dem Dcmain-Namen www . R de eingerichtet und bei der
O ST SEEen Gy - . ) - SR
— registriert. Im wesentlichen wurde diese Adresse aller-
dings nur als Link auf die Homepage der Klagerin www.-.de

benutzt.

Im Jahre 1999 verduRerte die Klagerin das Recht an dem Domain-
Namen www.JJ}-de cesen zahlung eines Gelcbetrages an die Fa.
8 G2 & Co. KG in U S - -inc Ubertragung
und Nutzungsméglichkeit dieses Domainrechts war nicht méglich,
da fir die Kiuferin keine Eintragung bei JH@ erreicht werden
konnte. Der Beklagte hatte zwischenzeitlich die Eintragung
eines sog. Dispute-Eintrages bei- veranlaRt, der nach
den Statuten dieser Genossenschaft grundsidtzlich fur die

Dauer eines Jahres bzw. bis zur Vorlage einer entsprechenden
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gerichtlichen Entscheidung oder bis zur Ricknahme des Dispute-
Eintrages die Eintragung anderer Berechtigter am Domain-Namen

hindert.

Die Klagerin hat die Ansicht vertreten,

dass der Dispute-Eintrag mnicht berechtigt sei. Durch die
Umwandlung stehe ihr ein criginares Namensrecht i. S. des § 12
BGB am Namen- zu. Entsprechend dem Grundsatz "First come

First serve" dirfe sie diesen Namen auch im Internet benutzen

_ und konne das Recht an dem Domain-Namen auch verauRerm.

Sie habe zunachst eine wirtschaftliche Nutzung dieses Namens
petrieben. Insbesondere liege kein sog. "Namen-Grabbing" zur
Erzielung von Geld vor. Scwelt spater auf eine eigene Nutzung

verzichtet worden sei, erscheine allenfalls eine analoge An-

wendung der Rechtsgedanken der §§ 235, 26, 43 MarkenG denkbar,

demzufolge die fehlende Nutzung eines Namens Uber mindestens

fanf Jahre hinweg dJdie daran Dbestehenden Ausschlussrechte

peeintriachtige. Eine fehlende Nutzung des Domzin-Namens uber
mehr als finf Jahre habe jedoch nicht vorgelegen.

Ferner kénne der Beklagte die Ubertragung der Dcmain vom Inha-
ber nur verlangen, wenn diesem kein Recht an der Domain zuste-
he oder er, der Beklagte, ein {iberwiegendes Interesse daran
habe. Ein solches uberwiegences Interesse des Beklagten auf-
grﬁnd des Nachnamens sei nicht zu erkennen. Es sei auch keine

iberragende Verkehrsgeltung gegeben.

Die Klagerin hat beantragt,

den Beklagten zu verurteilen, die Léschung des zu seilnen
Gunsten beil der - e.G. gestellten Wait-Eintrags (jetzt:
Dispute-Eintrags) fir die Internet-Domain http://www . SR . de

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

" Internet-Zeitschrift fiir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

-6 -

zu veranlassen scwie fernmer festzustellen, dass dem Beklagten
kein der Klagerin gegenuber vorrangiges Namensrecht am Domain-
Namen http://www . i de zustehe.

Der Beklagte hat den Antrag gestellt,
die Klage abzuweisen.

Er hat erwidert,

das Landgericht Regensburg sel wegen der marksnrechtlichen
Sonderzustandickeit in dieser Angelegenheit zur Entscheidung
nicht zusté&ndig.

Ferner sei nicht er, scndern _ die richtige Beklagte.

Des weiteren habe die Kl&gerin keinen Anspruch auf Loschung

des Wait-Eintrages (jetzt: Dispute-Eintrages), ca sie nac

ny

H

eigenen Angaben die streltgegensténdliche Domain nicht meh
nutze. Die frihere Fa. JREMR existiere nicht mehr und sel auch

nicht mehr werbend tatig. E besonderser Marken- oder Kennz ei-

in
chenschutz fur die fruhere Fa. §@ bestehe nicht.
Die Klagerin habe zwischenzeit lich den Domain-Namen an eine

andere Firma verkauit.
Der Beklacte hat gegen die Klagerin Widerklage erhcben mit dem
Antrag,

die Widerbeklagte zu verurteilen, gegenuber & -c.

R B SER SN -ccicsvechindlicn

erklaren, die Domain http://www. iR de freizugeben und ihr

Inhaberschaft zu loschen.

Die Klagerin und Widerbeklagte hat ihrerseits beantragt,
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die Widerklage abzuweilsen.

Das Landgericht Regensburg hat ohne Bewelsaufnahme durch End-
urteil vom 26.1.2001 sowohl die Klage als auch die Widerklage
abgewilesen. .

Auf die schriftlichen Griinde dieser gerichtlichen Entscheicung

wird Bezug gencmmen.

Gegen dieses ihrem rozessbevollm&chtigten am 29.1.2001
zugestellte Urteil hat die Klagerin am 27.2.2001 Berufung ein-
gelegt und mit Schriftsatz vem 27.3.2001, eincegangen am glei-

chen Tag, begrindet.

Sie tragt in der Berufungsinstanz vor,

der Beklagte greife durch den von ihm veranlassten Dispute-
Eintrag als Zandlungsstérer in eine bestehende Rechtsposition
der Klagerin ein und hinders diese in der rechtlichen Verfi-
gung hiertber. Er nutze sein Namensrecht nicht in rechtmaRiger
Weise. Bei der Vergabe von Internet-Domainadressen gelte das
Prinzip der zeitlichen Prioritat, welches nur durch rechts-

missbrauchliche Reservierung eingeschrankt wirde, wie z.B.

beim Domain-Grabbing.

Sie beantragt daher,

1. ,
unter Abénderung des am 26.1.2001 verkindeten Urteils des

Landgerichts Regensburg, Az. 1 O 926/00, den Beklagten zu
verurteilen, die Loschung des zu selnen Gunsten bei der
. - e.G. gestellten Dispute-Eintrags fiir die Internet-Domain

: http://www.-.de zu veranlassen,
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2.
festzustellen, dass dem Beklagten kein der Klagerin vorrangi-

ges Namensrecht am Domain-Namen nttp://www JJJP- de zusteht.

Der Beklagte beantragt,

die Berufung der Klagerin zurlickzuwelsen.

Er meint,
fur die beantragte Feststellung habe die Klagerin kein

Rechtsschutzbedlurfnis. Der Beklagte habe sich bis wenigstens
5.11.1999 in Verhandluncen mit der Klagerseite hinsichtlich
der Freigabe der Domain ”-.de” befunden.

Der Beklagte habe der Kldgerseite spatestens am 22.9.1999
schriftlich mitgeteilt, dass ein sog. Wait-Eintrag gestellt
worden sei. Trotz der Verhandlungen mit dem Beklagten und
trotz des Wissens um den gestellten Wait-Eintrag habe die
Klagerin mit einer anderen Firma einen Vértrag zur Ubertragung
der Domain geschlossen. Mit der jetzigen Klace versuche sie,

diesen Mangel zu heilen.

Im Ubrigen verweise er auf seinen Vortrag in erster Instanz.

Wegen des weiteren Vorbringens der Parteien wird auf die ge-

wechselten Schriftsatze und eingereichten Unterlagen Bezug ge-

nommen.

Der Senat hat keinen Beweils erhoben.
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Entscheidungsgrinde

Die Berufung der Klagerin ist zulassig und begrindet.

Bedenken gegen die Zustandigkeit des Landgerichts Regensburg
bestehen im Hinblick auf § 140 MarkenG nicht, da vorliegend
der Beklagte nur in seiner Eigenschaft als Privatmann bei der
Geltendmachung privater Namensrechte belangt werden soll. Es
liegt keine markenrechtliche Verwendung vor. Fiur diesen aufer-
geschaftlichen Bereich kommen von vornherein nur Vorschriften
des BGR, etwa § 12 BGB, als Anspruchsgrundlagen fur das klage-

rische Begehren in Betracht.

II.

Die Kl&gerin ist aufgrund des ihr zustehenden Namensrechts
gem&aR § 12 s. 1, 2. Alt. BGB bérechtigt, vom Beklagten die

=

WLtWerd ng an der Léschung des zu dessen Gunsten bei der DENIC

e.G. bestehenden Dispute-Eintrages hinsichtlich des Domain-Na-
mens www .- de zu fordern. )

Nach dieser Vorschrift kann der Namensr@cntSthabeY von einem
anderen, der sein Recht zum: Gebrauch des Namens dadurch ver-
letzt, dass dieser unbefugt den gleichen Namen gebraucht, Be-

seitigung verlangen.

1.

Es ist heute nicht mehr ernsthaft bestritten, dass auch
Domain-Namen in den Schutzbereich des § 12 BGR fallen. Denn
durch diese Vorschrift werden nicht nur der burgerliche Name,

. sondern alle namensartigen Kennzeichnuncen geschiutzt. Dazu
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z42hlt auch ein Domain-Name bzw. eine Domain-Adresse. Sie stel-
len kein bloRes Registrierungszeichen dar - vergleichbar einer
reinen Kennung ohne Namensfunktion -. Die Domain-Namen haben
iber ihre Registrierungsfunktion hinaus auch eine Kennzeich-
nungsfunktion, indem sie die unter der Domain-Adresse regi-
strierte Person oder Einrichtung von anderen Internet-Teilneh-
mern abgrenzen sollen (vgl. OLG Hamm, NJW-RR 1998, S09, 910).

2.

Die Kligerin hat das origindre Namensrecht der Fa. e -
durch die wirksame Verschmelzung ( §S 174, 176 UmwG ) erwor-
ben. GemaR § 18 UmwG ist sie berechtigt, diesen Namen mit oder

chne Zusatz zu fuhren.

3.

Der Beklagte hat durch die Veranlassung eines Dispute-Eintra-
ges bel - e.G. hinsichtlich des Dcmain-Namens wWw.-.de
unbefugt in das der Klagerin zustehende Namensrecht eingegrif-
fen. Er hat die Interessen der Klagerin dadurch verletzt, dass
durch die von R e-G- verweigerte Registrierung eines neuen
Berechtigten eine VerduBerung und sinnvolle vVerwertbarkeit des

Domain-Namensrechts der Klagerin unméglich gemacht wizrd.

a)
Im vorliegenden Fall ist die Handlungsweise des Beklagten
bereits deshalb als unbefugt im Sinne der genannten Vorschrift

anzusehen, weil ihm ein vorrangiges Benutzungsrecht des Namens
" nicht zusteht.
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Zwar ist es Tragern von privaten Familiennamen grundséatzlich
nicht verwehrt, deren Namen auch im geschaftlichen Verkehr zu
benutzen. Filhrt dies - wie im vorliegehden Fall - zu namens-
rechtlichen Kollisicnen, wird in den Praxisfallen regelmdRig
der Priorit&tsjlingere gehalten sein, alles Erforderliche und
zumutbare zu tun, um eine Verwechslungsgefahr auszuschlieRen
oder auf ein hinnehmbares Ma® zu vermindern ( vgl. BGH GRUR
1993, 579, 580 - Rémer GmbH ). Dabei wird nicht verkannt, dass
der Gesichtspunkt der Prioritét bei der Wahl des Domain-Namens
dem Beklagten gegeniiber der Klagerin nicht schlechthin das
bessere Namensrecht verleiht. Denn der Grundsatz der Prioritat
entscheidet nur bei der grundsitzlichen Namenswahl. Die Prio-
"ritat im Erwerb des Namensrechtes als sclchem gibt den besse-
ren Rang. Wann und wo und in welchem Medium spater mit dem er-
worbenen Namen aufgetreten wird, ist fir die Rangstellung des
Namensrechts bedeutungsles . (vgl. OLG Hamm, NJW-RR 1998, 509,
910) . ‘

Nach dem Gebot der Lauterkeit sind auch Trager von Famili-
ennamen gehalten, die Verwechslungsgefahr so weitgehend wie
méglich durch eine unterschiedliche Gestaltung des registrier-
ten Internet-Domain-Namens auszurdumen und damit einer sich
aus der Gleichnamigkeit ergebenden vVerwechslungsgefahr dadurch
entgegenzuw1rken, dass sie sich durch unterscheAdungskraftlge
Zusatze voneinander abgrenzen (vgl. BGH, NJW-RR 1950, 619,

620) .

Wie auch sonst im Falle der Gleichnamigkeit bietet der Grund-
satz der Prioritit allein keine interessengerechte Losung.
Die Probleme kollidierender Domain-Namen lassen sich nur unter
Ruckgriff auf das Recht der Gleichnamigen interessengerecht
lésen. Danach muss auch bei der Wahl der Domain-Adresse ein

‘Interessenausgleich gefunden werden, der beiden Seiten ein
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kennzeichnungskraftiges Auftreten im Internet erméglicht, also
die Wahl einer griffigen Domain-Adresse gestattet (vgl. OLG
Hamm, a.a.0.). ' '

Was freilich im Einzelfall erforderlich und zumutbar ist, um
einer bestehenden Verwechslungsgefahr bei Gleichnamigen zu be-
gegnen, muf jeweils aufgrund einer umfassenden Interessenabwa-
gung bestimmt werden (vgl. BGH GRUR 1990, 364, 366 - Baelz) .

Die Klagerin hatte durch die Verschmelzung der Fa. By -
.l.., Buchhandlung und Verlag fur Medizin und Naturheilver-
fahren, einen nicht unerheblichen faktischen wirtschaftlichen
Wert an dem rechtmaRig erlangten Domain-Namen www.-. de
erworben, der =zerstdrt wirde, wenn ihn die Kl&gerin nicht auf
einen anderen Namenstrager Ubertragen koénnte. Zugunsten der
Klagerin stellt allerdings die zeitliche Prioritét der Anmel-
dung bei - e.G. zwar - wie aufgezeigt - nicht eine Prio-
ritait des Rechts, immerhin aber ein beachtenswertes Abwagungs-
kriterium dar. Die Klagerin kann sich auch darauf berufen,
dass dem Domain-Namen die Bedeutung eines absolut geschitzten
Rechtes zukommt, das sie gegenuber jedermann geltend machen
kann. ' -

Demgegentiber f£allt Dbeim Beklagten ins Gewicht, dass auch er
das absolut geschitzte Recht'seines Familiennamens, der nicht
seiner freien Wahl unterliegt, in Anspruch nehmen kann. Ande-
rerseits ist zu fragen, wie grof sein Interesse ist, gerade
die kurze Form als Domain-Namen www .§JJ§-de zu verwenden.

Da der Name www.[il].de fur die Xligerin bereits einen wirt-
schaftlichen Wert verkdrpert, vertritt der Senat bei zusammen-
fassender Abwagung die Ansicht, dass es dem spé&ter hinzukom-
menden Beklagten zuzumuten ist, seine Interessen - etwa durch

. Hinzuflqung eines unterscheidungskraftigen Zusatzes, wie z.B.
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-

des Vornamens - angemessen zu wahren. Dies gilt um so mehr,
als es Dbei Internet-Auftritten von Privatpersconen weitgehend

tblich ist, Vor- und Zunamen zu benutzen.

III.

Das Feststellungsbegehren der Klagerin ist ebenfalls zuléssig

und begrundet.

1.
Der Kligerin kommt das in § 256 Abs. 1 ZPO geforderte Fest-

stellungsinteresse zu.

Es liegt die M&glichkeit nicht fern, dass die Klé&gerin kunf-
tigen Schadensersatzansprichen ihrer K&uferin im Hinblick auf
die durch den Dispute-Eintrag des Beklagten verzogerte Einrdu-
mung der Nutzungsméglichkeiten des Domain-Namens ausgesetzt
sein kann. Der Beklagte hat bislang den beanspruchten Vorrang

nicht rechtsverbindlich anerkannt.

2.
Die von der Klagerin beantragte Feststellung ist auszuspre-
chen, da - wie vorstehend aufgezeigt - dem Beklagten kein der

Klagerin gegenuber vorrangiges Namensrecht zusteht.

Iv.

Die Xostenentscheidung beruht auf § S1 Abs. 1 ZPO.
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Die Entscheidung uber die vorléufige Vollstreckbarkeit ergibt

sich aus §§ 708 Nr.

10, 711 ZPO.

Die Beschwer des Beklagten wurde in Anwendung von § 546 Abs. 2

S.1 ZPO festgesetzt.

Der Streitwert richtet sich nach dem wirtschaftlichen Interes-

se der Klagerin am Klagebegehren und nach dem Kosteninteresse.

idy

Vorsitzender Richter
am Oberlandesgericht

RiQLG Prof. Dr. Haberstumpf
ist wegen Urlaubs
verhincert zu

unterschreiben.
Schicker Maier
Vorsitzender Richter Richter
am Okerlandesgericht am Oberlandesgericht

Verkindet am 05. Juni 2001

.. C (’)‘,/2
Kaiser

Justizangestellte

als Urkundsbeamtin der Gesch&ftsstelle
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Oberiandesgericht Nurnberg

IM NAMEN DES VOLKES

ENDURTZETIL

In Sachen
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hat der 3. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Nurnberg durch
den Vorsitzenden Richter am Oberlandesgericht Schicker und die
Richter am Oberlandesgericht Prof. Dr. Haberstumpf und Maier

aufgrund der miindlichen Verhandlung vom 15. Mai 2001
fiir Recht erkannt:

I. Auf die Berufung der Klagerin wird
das Endurteil des Landgerichts Re-
gensburg vom 26.1.2001 (pz. 1 O
926/00) in den Ziffern 1., 3. und

4. abgeandert.

II. Der Beklagte wird verurteilt, die
Loschung des zu seinen Gunsten bei
cer GG NS SRS
o S -c @ cescellten

Dispute-Eintrags flr die Internet-

Domain zu verzanlassen.

III. Es wird festgestellt, dass dem Be-
klacten “gegeniber der Kléagerin
kein vorrangiges Namensrecht an

dem Domain-Namen zusteht.

IV. Der Beklagte tragt die Kosten des
Rechtsstreits in beiden Rechtszu-

gen.

v. Das Urteil ist vorlaufig voll-

streckbar.
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Der Beklagte kann die Vollstrek-
kung durch Sicherheitsleistung in
Edhe von 51.000,00 DM  abwenden,
wenn nicht die Kl&gerin vor der
Vollstreckung Sicherheit in glei-

cher Hoéhe leistet.

VI. Die Beschwer des Beklagten betragt
135.000,00 DM.

Beschlu#f :

Der Streitwert fur das Berufuncs-

verfahren wird auf
135.000,00 DM
festgesetzt

(Antrag 1: 35.000,00 DM;
Antrag 2: 100.000,00 DM).
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Tatbestamnd

Die Klagerin fuhrt bundesweit verschiedene Einzelhandélsbe-
triebe im BRereich des Fachbucheinzelhandels und bietet unter
WWW .-.de auch im Internet Blcher und anders Waren an.

Im Jahre 1997 expandierte die Klagerin, indem sie u.a. die
Fa. - & -., Buchhandlung und Verlag fur Medizin wund
Naturheilverfahren erwarb. Diese Firma wurde durch Vertrag vom
18.8.1997 mit der Klagerin verschmolzen. Die Eintragung ins
Handelsregister erfolgte am 13.11.1937. Zudem wurden fur die

Klagerin folgende Marken beim Deutschen Patentamt eingetragen:

~ ”- & . Buchhandlung und Verlag fir Medizin und Na-
~ turheilverfahren" am 11.5.1998,
- @B Buchhandlung und Verlag fur Medizin und Naturheil-

verfahren" am 6.7.1998.

Fiir die Kl&gerin wurde nunmehr auch eine Internet-Domain
unter dem Dcmain-Namen www . R de eingerichtet und bei der
O ST SEEen Gy - . ) - SR
— registriert. Im wesentlichen wurde diese Adresse aller-
dings nur als Link auf die Homepage der Klagerin www.-.de

benutzt.

Im Jahre 1999 verduRerte die Klagerin das Recht an dem Domain-
Namen www.JJ}-de cesen zahlung eines Gelcbetrages an die Fa.
8 G2 & Co. KG in U S - -inc Ubertragung
und Nutzungsméglichkeit dieses Domainrechts war nicht méglich,
da fir die Kiuferin keine Eintragung bei JH@ erreicht werden
konnte. Der Beklagte hatte zwischenzeitlich die Eintragung
eines sog. Dispute-Eintrages bei- veranlaRt, der nach
den Statuten dieser Genossenschaft grundsidtzlich fur die

Dauer eines Jahres bzw. bis zur Vorlage einer entsprechenden
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gerichtlichen Entscheidung oder bis zur Ricknahme des Dispute-
Eintrages die Eintragung anderer Berechtigter am Domain-Namen

hindert.

Die Klagerin hat die Ansicht vertreten,

dass der Dispute-Eintrag mnicht berechtigt sei. Durch die
Umwandlung stehe ihr ein criginares Namensrecht i. S. des § 12
BGB am Namen- zu. Entsprechend dem Grundsatz "First come

First serve" dirfe sie diesen Namen auch im Internet benutzen

_ und konne das Recht an dem Domain-Namen auch verauRerm.

Sie habe zunachst eine wirtschaftliche Nutzung dieses Namens
petrieben. Insbesondere liege kein sog. "Namen-Grabbing" zur
Erzielung von Geld vor. Scwelt spater auf eine eigene Nutzung

verzichtet worden sei, erscheine allenfalls eine analoge An-

wendung der Rechtsgedanken der §§ 235, 26, 43 MarkenG denkbar,

demzufolge die fehlende Nutzung eines Namens Uber mindestens

fanf Jahre hinweg dJdie daran Dbestehenden Ausschlussrechte

peeintriachtige. Eine fehlende Nutzung des Domzin-Namens uber
mehr als finf Jahre habe jedoch nicht vorgelegen.

Ferner kénne der Beklagte die Ubertragung der Dcmain vom Inha-
ber nur verlangen, wenn diesem kein Recht an der Domain zuste-
he oder er, der Beklagte, ein {iberwiegendes Interesse daran
habe. Ein solches uberwiegences Interesse des Beklagten auf-
grﬁnd des Nachnamens sei nicht zu erkennen. Es sei auch keine

iberragende Verkehrsgeltung gegeben.

Die Klagerin hat beantragt,

den Beklagten zu verurteilen, die Léschung des zu seilnen
Gunsten beil der - e.G. gestellten Wait-Eintrags (jetzt:
Dispute-Eintrags) fir die Internet-Domain http://www . SR . de
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zu veranlassen scwie fernmer festzustellen, dass dem Beklagten
kein der Klagerin gegenuber vorrangiges Namensrecht am Domain-
Namen http://www . i de zustehe.

Der Beklagte hat den Antrag gestellt,
die Klage abzuweisen.

Er hat erwidert,

das Landgericht Regensburg sel wegen der marksnrechtlichen
Sonderzustandickeit in dieser Angelegenheit zur Entscheidung
nicht zusté&ndig.

Ferner sei nicht er, scndern _ die richtige Beklagte.

Des weiteren habe die Kl&gerin keinen Anspruch auf Loschung

des Wait-Eintrages (jetzt: Dispute-Eintrages), ca sie nac

ny

H

eigenen Angaben die streltgegensténdliche Domain nicht meh
nutze. Die frihere Fa. JREMR existiere nicht mehr und sel auch

nicht mehr werbend tatig. E besonderser Marken- oder Kennz ei-

in
chenschutz fur die fruhere Fa. §@ bestehe nicht.
Die Klagerin habe zwischenzeit lich den Domain-Namen an eine

andere Firma verkauit.
Der Beklacte hat gegen die Klagerin Widerklage erhcben mit dem
Antrag,

die Widerbeklagte zu verurteilen, gegenuber & -c.

R B SER SN -ccicsvechindlicn

erklaren, die Domain http://www. iR de freizugeben und ihr

Inhaberschaft zu loschen.

Die Klagerin und Widerbeklagte hat ihrerseits beantragt,
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die Widerklage abzuweilsen.

Das Landgericht Regensburg hat ohne Bewelsaufnahme durch End-
urteil vom 26.1.2001 sowohl die Klage als auch die Widerklage
abgewilesen. .

Auf die schriftlichen Griinde dieser gerichtlichen Entscheicung

wird Bezug gencmmen.

Gegen dieses ihrem rozessbevollm&chtigten am 29.1.2001
zugestellte Urteil hat die Klagerin am 27.2.2001 Berufung ein-
gelegt und mit Schriftsatz vem 27.3.2001, eincegangen am glei-

chen Tag, begrindet.

Sie tragt in der Berufungsinstanz vor,

der Beklagte greife durch den von ihm veranlassten Dispute-
Eintrag als Zandlungsstérer in eine bestehende Rechtsposition
der Klagerin ein und hinders diese in der rechtlichen Verfi-
gung hiertber. Er nutze sein Namensrecht nicht in rechtmaRiger
Weise. Bei der Vergabe von Internet-Domainadressen gelte das
Prinzip der zeitlichen Prioritat, welches nur durch rechts-

missbrauchliche Reservierung eingeschrankt wirde, wie z.B.

beim Domain-Grabbing.

Sie beantragt daher,

1. ,
unter Abénderung des am 26.1.2001 verkindeten Urteils des

Landgerichts Regensburg, Az. 1 O 926/00, den Beklagten zu
verurteilen, die Loschung des zu selnen Gunsten bei der
. - e.G. gestellten Dispute-Eintrags fiir die Internet-Domain

: http://www.-.de zu veranlassen,
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2.
festzustellen, dass dem Beklagten kein der Klagerin vorrangi-

ges Namensrecht am Domain-Namen nttp://www JJJP- de zusteht.

Der Beklagte beantragt,

die Berufung der Klagerin zurlickzuwelsen.

Er meint,
fur die beantragte Feststellung habe die Klagerin kein

Rechtsschutzbedlurfnis. Der Beklagte habe sich bis wenigstens
5.11.1999 in Verhandluncen mit der Klagerseite hinsichtlich
der Freigabe der Domain ”-.de” befunden.

Der Beklagte habe der Kldgerseite spatestens am 22.9.1999
schriftlich mitgeteilt, dass ein sog. Wait-Eintrag gestellt
worden sei. Trotz der Verhandlungen mit dem Beklagten und
trotz des Wissens um den gestellten Wait-Eintrag habe die
Klagerin mit einer anderen Firma einen Vértrag zur Ubertragung
der Domain geschlossen. Mit der jetzigen Klace versuche sie,

diesen Mangel zu heilen.

Im Ubrigen verweise er auf seinen Vortrag in erster Instanz.

Wegen des weiteren Vorbringens der Parteien wird auf die ge-

wechselten Schriftsatze und eingereichten Unterlagen Bezug ge-

nommen.

Der Senat hat keinen Beweils erhoben.
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Entscheidungsgrinde

Die Berufung der Klagerin ist zulassig und begrindet.

Bedenken gegen die Zustandigkeit des Landgerichts Regensburg
bestehen im Hinblick auf § 140 MarkenG nicht, da vorliegend
der Beklagte nur in seiner Eigenschaft als Privatmann bei der
Geltendmachung privater Namensrechte belangt werden soll. Es
liegt keine markenrechtliche Verwendung vor. Fiur diesen aufer-
geschaftlichen Bereich kommen von vornherein nur Vorschriften
des BGR, etwa § 12 BGB, als Anspruchsgrundlagen fur das klage-

rische Begehren in Betracht.

II.

Die Kl&gerin ist aufgrund des ihr zustehenden Namensrechts
gem&aR § 12 s. 1, 2. Alt. BGB bérechtigt, vom Beklagten die

=

WLtWerd ng an der Léschung des zu dessen Gunsten bei der DENIC

e.G. bestehenden Dispute-Eintrages hinsichtlich des Domain-Na-
mens www .- de zu fordern. )

Nach dieser Vorschrift kann der Namensr@cntSthabeY von einem
anderen, der sein Recht zum: Gebrauch des Namens dadurch ver-
letzt, dass dieser unbefugt den gleichen Namen gebraucht, Be-

seitigung verlangen.

1.

Es ist heute nicht mehr ernsthaft bestritten, dass auch
Domain-Namen in den Schutzbereich des § 12 BGR fallen. Denn
durch diese Vorschrift werden nicht nur der burgerliche Name,

. sondern alle namensartigen Kennzeichnuncen geschiutzt. Dazu

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

_lo -

z42hlt auch ein Domain-Name bzw. eine Domain-Adresse. Sie stel-
len kein bloRes Registrierungszeichen dar - vergleichbar einer
reinen Kennung ohne Namensfunktion -. Die Domain-Namen haben
iber ihre Registrierungsfunktion hinaus auch eine Kennzeich-
nungsfunktion, indem sie die unter der Domain-Adresse regi-
strierte Person oder Einrichtung von anderen Internet-Teilneh-
mern abgrenzen sollen (vgl. OLG Hamm, NJW-RR 1998, S09, 910).

2.

Die Kligerin hat das origindre Namensrecht der Fa. e -
durch die wirksame Verschmelzung ( §S 174, 176 UmwG ) erwor-
ben. GemaR § 18 UmwG ist sie berechtigt, diesen Namen mit oder

chne Zusatz zu fuhren.

3.

Der Beklagte hat durch die Veranlassung eines Dispute-Eintra-
ges bel - e.G. hinsichtlich des Dcmain-Namens wWw.-.de
unbefugt in das der Klagerin zustehende Namensrecht eingegrif-
fen. Er hat die Interessen der Klagerin dadurch verletzt, dass
durch die von R e-G- verweigerte Registrierung eines neuen
Berechtigten eine VerduBerung und sinnvolle vVerwertbarkeit des

Domain-Namensrechts der Klagerin unméglich gemacht wizrd.

a)
Im vorliegenden Fall ist die Handlungsweise des Beklagten
bereits deshalb als unbefugt im Sinne der genannten Vorschrift

anzusehen, weil ihm ein vorrangiges Benutzungsrecht des Namens
" nicht zusteht.
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Zwar ist es Tragern von privaten Familiennamen grundséatzlich
nicht verwehrt, deren Namen auch im geschaftlichen Verkehr zu
benutzen. Filhrt dies - wie im vorliegehden Fall - zu namens-
rechtlichen Kollisicnen, wird in den Praxisfallen regelmdRig
der Priorit&tsjlingere gehalten sein, alles Erforderliche und
zumutbare zu tun, um eine Verwechslungsgefahr auszuschlieRen
oder auf ein hinnehmbares Ma® zu vermindern ( vgl. BGH GRUR
1993, 579, 580 - Rémer GmbH ). Dabei wird nicht verkannt, dass
der Gesichtspunkt der Prioritét bei der Wahl des Domain-Namens
dem Beklagten gegeniiber der Klagerin nicht schlechthin das
bessere Namensrecht verleiht. Denn der Grundsatz der Prioritat
entscheidet nur bei der grundsitzlichen Namenswahl. Die Prio-
"ritat im Erwerb des Namensrechtes als sclchem gibt den besse-
ren Rang. Wann und wo und in welchem Medium spater mit dem er-
worbenen Namen aufgetreten wird, ist fir die Rangstellung des
Namensrechts bedeutungsles . (vgl. OLG Hamm, NJW-RR 1998, 509,
910) . ‘

Nach dem Gebot der Lauterkeit sind auch Trager von Famili-
ennamen gehalten, die Verwechslungsgefahr so weitgehend wie
méglich durch eine unterschiedliche Gestaltung des registrier-
ten Internet-Domain-Namens auszurdumen und damit einer sich
aus der Gleichnamigkeit ergebenden vVerwechslungsgefahr dadurch
entgegenzuw1rken, dass sie sich durch unterscheAdungskraftlge
Zusatze voneinander abgrenzen (vgl. BGH, NJW-RR 1950, 619,

620) .

Wie auch sonst im Falle der Gleichnamigkeit bietet der Grund-
satz der Prioritit allein keine interessengerechte Losung.
Die Probleme kollidierender Domain-Namen lassen sich nur unter
Ruckgriff auf das Recht der Gleichnamigen interessengerecht
lésen. Danach muss auch bei der Wahl der Domain-Adresse ein

‘Interessenausgleich gefunden werden, der beiden Seiten ein
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kennzeichnungskraftiges Auftreten im Internet erméglicht, also
die Wahl einer griffigen Domain-Adresse gestattet (vgl. OLG
Hamm, a.a.0.). ' '

Was freilich im Einzelfall erforderlich und zumutbar ist, um
einer bestehenden Verwechslungsgefahr bei Gleichnamigen zu be-
gegnen, muf jeweils aufgrund einer umfassenden Interessenabwa-
gung bestimmt werden (vgl. BGH GRUR 1990, 364, 366 - Baelz) .

Die Klagerin hatte durch die Verschmelzung der Fa. By -
.l.., Buchhandlung und Verlag fur Medizin und Naturheilver-
fahren, einen nicht unerheblichen faktischen wirtschaftlichen
Wert an dem rechtmaRig erlangten Domain-Namen www.-. de
erworben, der =zerstdrt wirde, wenn ihn die Kl&gerin nicht auf
einen anderen Namenstrager Ubertragen koénnte. Zugunsten der
Klagerin stellt allerdings die zeitliche Prioritét der Anmel-
dung bei - e.G. zwar - wie aufgezeigt - nicht eine Prio-
ritait des Rechts, immerhin aber ein beachtenswertes Abwagungs-
kriterium dar. Die Klagerin kann sich auch darauf berufen,
dass dem Domain-Namen die Bedeutung eines absolut geschitzten
Rechtes zukommt, das sie gegenuber jedermann geltend machen
kann. ' -

Demgegentiber f£allt Dbeim Beklagten ins Gewicht, dass auch er
das absolut geschitzte Recht'seines Familiennamens, der nicht
seiner freien Wahl unterliegt, in Anspruch nehmen kann. Ande-
rerseits ist zu fragen, wie grof sein Interesse ist, gerade
die kurze Form als Domain-Namen www .§JJ§-de zu verwenden.

Da der Name www.[il].de fur die Xligerin bereits einen wirt-
schaftlichen Wert verkdrpert, vertritt der Senat bei zusammen-
fassender Abwagung die Ansicht, dass es dem spé&ter hinzukom-
menden Beklagten zuzumuten ist, seine Interessen - etwa durch

. Hinzuflqung eines unterscheidungskraftigen Zusatzes, wie z.B.
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-

des Vornamens - angemessen zu wahren. Dies gilt um so mehr,
als es Dbei Internet-Auftritten von Privatpersconen weitgehend

tblich ist, Vor- und Zunamen zu benutzen.

III.

Das Feststellungsbegehren der Klagerin ist ebenfalls zuléssig

und begrundet.

1.
Der Kligerin kommt das in § 256 Abs. 1 ZPO geforderte Fest-

stellungsinteresse zu.

Es liegt die M&glichkeit nicht fern, dass die Klé&gerin kunf-
tigen Schadensersatzansprichen ihrer K&uferin im Hinblick auf
die durch den Dispute-Eintrag des Beklagten verzogerte Einrdu-
mung der Nutzungsméglichkeiten des Domain-Namens ausgesetzt
sein kann. Der Beklagte hat bislang den beanspruchten Vorrang

nicht rechtsverbindlich anerkannt.

2.
Die von der Klagerin beantragte Feststellung ist auszuspre-
chen, da - wie vorstehend aufgezeigt - dem Beklagten kein der

Klagerin gegenuber vorrangiges Namensrecht zusteht.

Iv.

Die Xostenentscheidung beruht auf § S1 Abs. 1 ZPO.
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Die Entscheidung uber die vorléufige Vollstreckbarkeit ergibt

sich aus §§ 708 Nr.

10, 711 ZPO.

Die Beschwer des Beklagten wurde in Anwendung von § 546 Abs. 2

S.1 ZPO festgesetzt.

Der Streitwert richtet sich nach dem wirtschaftlichen Interes-

se der Klagerin am Klagebegehren und nach dem Kosteninteresse.

idy

Vorsitzender Richter
am Oberlandesgericht

RiQLG Prof. Dr. Haberstumpf
ist wegen Urlaubs
verhincert zu

unterschreiben.
Schicker Maier
Vorsitzender Richter Richter
am Okerlandesgericht am Oberlandesgericht

Verkindet am 05. Juni 2001

.. C (’)‘,/2
Kaiser

Justizangestellte

als Urkundsbeamtin der Gesch&ftsstelle
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hat der 3. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Nurnberg durch
den Vorsitzenden Richter am Oberlandesgericht Schicker und die
Richter am Oberlandesgericht Prof. Dr. Haberstumpf und Maier

aufgrund der miindlichen Verhandlung vom 15. Mai 2001
fiir Recht erkannt:

I. Auf die Berufung der Klagerin wird
das Endurteil des Landgerichts Re-
gensburg vom 26.1.2001 (pz. 1 O
926/00) in den Ziffern 1., 3. und

4. abgeandert.

II. Der Beklagte wird verurteilt, die
Loschung des zu seinen Gunsten bei
cer GG NS SRS
o S -c @ cescellten

Dispute-Eintrags flr die Internet-

Domain zu verzanlassen.

III. Es wird festgestellt, dass dem Be-
klacten “gegeniber der Kléagerin
kein vorrangiges Namensrecht an

dem Domain-Namen zusteht.

IV. Der Beklagte tragt die Kosten des
Rechtsstreits in beiden Rechtszu-

gen.

v. Das Urteil ist vorlaufig voll-

streckbar.
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Der Beklagte kann die Vollstrek-
kung durch Sicherheitsleistung in
Edhe von 51.000,00 DM  abwenden,
wenn nicht die Kl&gerin vor der
Vollstreckung Sicherheit in glei-

cher Hoéhe leistet.

VI. Die Beschwer des Beklagten betragt
135.000,00 DM.

Beschlu#f :

Der Streitwert fur das Berufuncs-

verfahren wird auf
135.000,00 DM
festgesetzt

(Antrag 1: 35.000,00 DM;
Antrag 2: 100.000,00 DM).
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Tatbestamnd

Die Klagerin fuhrt bundesweit verschiedene Einzelhandélsbe-
triebe im BRereich des Fachbucheinzelhandels und bietet unter
WWW .-.de auch im Internet Blcher und anders Waren an.

Im Jahre 1997 expandierte die Klagerin, indem sie u.a. die
Fa. - & -., Buchhandlung und Verlag fur Medizin wund
Naturheilverfahren erwarb. Diese Firma wurde durch Vertrag vom
18.8.1997 mit der Klagerin verschmolzen. Die Eintragung ins
Handelsregister erfolgte am 13.11.1937. Zudem wurden fur die

Klagerin folgende Marken beim Deutschen Patentamt eingetragen:

~ ”- & . Buchhandlung und Verlag fir Medizin und Na-
~ turheilverfahren" am 11.5.1998,
- @B Buchhandlung und Verlag fur Medizin und Naturheil-

verfahren" am 6.7.1998.

Fiir die Kl&gerin wurde nunmehr auch eine Internet-Domain
unter dem Dcmain-Namen www . R de eingerichtet und bei der
O ST SEEen Gy - . ) - SR
— registriert. Im wesentlichen wurde diese Adresse aller-
dings nur als Link auf die Homepage der Klagerin www.-.de

benutzt.

Im Jahre 1999 verduRerte die Klagerin das Recht an dem Domain-
Namen www.JJ}-de cesen zahlung eines Gelcbetrages an die Fa.
8 G2 & Co. KG in U S - -inc Ubertragung
und Nutzungsméglichkeit dieses Domainrechts war nicht méglich,
da fir die Kiuferin keine Eintragung bei JH@ erreicht werden
konnte. Der Beklagte hatte zwischenzeitlich die Eintragung
eines sog. Dispute-Eintrages bei- veranlaRt, der nach
den Statuten dieser Genossenschaft grundsidtzlich fur die

Dauer eines Jahres bzw. bis zur Vorlage einer entsprechenden
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gerichtlichen Entscheidung oder bis zur Ricknahme des Dispute-
Eintrages die Eintragung anderer Berechtigter am Domain-Namen

hindert.

Die Klagerin hat die Ansicht vertreten,

dass der Dispute-Eintrag mnicht berechtigt sei. Durch die
Umwandlung stehe ihr ein criginares Namensrecht i. S. des § 12
BGB am Namen- zu. Entsprechend dem Grundsatz "First come

First serve" dirfe sie diesen Namen auch im Internet benutzen

_ und konne das Recht an dem Domain-Namen auch verauRerm.

Sie habe zunachst eine wirtschaftliche Nutzung dieses Namens
petrieben. Insbesondere liege kein sog. "Namen-Grabbing" zur
Erzielung von Geld vor. Scwelt spater auf eine eigene Nutzung

verzichtet worden sei, erscheine allenfalls eine analoge An-

wendung der Rechtsgedanken der §§ 235, 26, 43 MarkenG denkbar,

demzufolge die fehlende Nutzung eines Namens Uber mindestens

fanf Jahre hinweg dJdie daran Dbestehenden Ausschlussrechte

peeintriachtige. Eine fehlende Nutzung des Domzin-Namens uber
mehr als finf Jahre habe jedoch nicht vorgelegen.

Ferner kénne der Beklagte die Ubertragung der Dcmain vom Inha-
ber nur verlangen, wenn diesem kein Recht an der Domain zuste-
he oder er, der Beklagte, ein {iberwiegendes Interesse daran
habe. Ein solches uberwiegences Interesse des Beklagten auf-
grﬁnd des Nachnamens sei nicht zu erkennen. Es sei auch keine

iberragende Verkehrsgeltung gegeben.

Die Klagerin hat beantragt,

den Beklagten zu verurteilen, die Léschung des zu seilnen
Gunsten beil der - e.G. gestellten Wait-Eintrags (jetzt:
Dispute-Eintrags) fir die Internet-Domain http://www . SR . de

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

" Internet-Zeitschrift fiir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

-6 -

zu veranlassen scwie fernmer festzustellen, dass dem Beklagten
kein der Klagerin gegenuber vorrangiges Namensrecht am Domain-
Namen http://www . i de zustehe.

Der Beklagte hat den Antrag gestellt,
die Klage abzuweisen.

Er hat erwidert,

das Landgericht Regensburg sel wegen der marksnrechtlichen
Sonderzustandickeit in dieser Angelegenheit zur Entscheidung
nicht zusté&ndig.

Ferner sei nicht er, scndern _ die richtige Beklagte.

Des weiteren habe die Kl&gerin keinen Anspruch auf Loschung

des Wait-Eintrages (jetzt: Dispute-Eintrages), ca sie nac

ny

H

eigenen Angaben die streltgegensténdliche Domain nicht meh
nutze. Die frihere Fa. JREMR existiere nicht mehr und sel auch

nicht mehr werbend tatig. E besonderser Marken- oder Kennz ei-

in
chenschutz fur die fruhere Fa. §@ bestehe nicht.
Die Klagerin habe zwischenzeit lich den Domain-Namen an eine

andere Firma verkauit.
Der Beklacte hat gegen die Klagerin Widerklage erhcben mit dem
Antrag,

die Widerbeklagte zu verurteilen, gegenuber & -c.

R B SER SN -ccicsvechindlicn

erklaren, die Domain http://www. iR de freizugeben und ihr

Inhaberschaft zu loschen.

Die Klagerin und Widerbeklagte hat ihrerseits beantragt,
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die Widerklage abzuweilsen.

Das Landgericht Regensburg hat ohne Bewelsaufnahme durch End-
urteil vom 26.1.2001 sowohl die Klage als auch die Widerklage
abgewilesen. .

Auf die schriftlichen Griinde dieser gerichtlichen Entscheicung

wird Bezug gencmmen.

Gegen dieses ihrem rozessbevollm&chtigten am 29.1.2001
zugestellte Urteil hat die Klagerin am 27.2.2001 Berufung ein-
gelegt und mit Schriftsatz vem 27.3.2001, eincegangen am glei-

chen Tag, begrindet.

Sie tragt in der Berufungsinstanz vor,

der Beklagte greife durch den von ihm veranlassten Dispute-
Eintrag als Zandlungsstérer in eine bestehende Rechtsposition
der Klagerin ein und hinders diese in der rechtlichen Verfi-
gung hiertber. Er nutze sein Namensrecht nicht in rechtmaRiger
Weise. Bei der Vergabe von Internet-Domainadressen gelte das
Prinzip der zeitlichen Prioritat, welches nur durch rechts-

missbrauchliche Reservierung eingeschrankt wirde, wie z.B.

beim Domain-Grabbing.

Sie beantragt daher,

1. ,
unter Abénderung des am 26.1.2001 verkindeten Urteils des

Landgerichts Regensburg, Az. 1 O 926/00, den Beklagten zu
verurteilen, die Loschung des zu selnen Gunsten bei der
. - e.G. gestellten Dispute-Eintrags fiir die Internet-Domain

: http://www.-.de zu veranlassen,

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

) " Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

- 8 -

2.
festzustellen, dass dem Beklagten kein der Klagerin vorrangi-

ges Namensrecht am Domain-Namen nttp://www JJJP- de zusteht.

Der Beklagte beantragt,

die Berufung der Klagerin zurlickzuwelsen.

Er meint,
fur die beantragte Feststellung habe die Klagerin kein

Rechtsschutzbedlurfnis. Der Beklagte habe sich bis wenigstens
5.11.1999 in Verhandluncen mit der Klagerseite hinsichtlich
der Freigabe der Domain ”-.de” befunden.

Der Beklagte habe der Kldgerseite spatestens am 22.9.1999
schriftlich mitgeteilt, dass ein sog. Wait-Eintrag gestellt
worden sei. Trotz der Verhandlungen mit dem Beklagten und
trotz des Wissens um den gestellten Wait-Eintrag habe die
Klagerin mit einer anderen Firma einen Vértrag zur Ubertragung
der Domain geschlossen. Mit der jetzigen Klace versuche sie,

diesen Mangel zu heilen.

Im Ubrigen verweise er auf seinen Vortrag in erster Instanz.

Wegen des weiteren Vorbringens der Parteien wird auf die ge-

wechselten Schriftsatze und eingereichten Unterlagen Bezug ge-

nommen.

Der Senat hat keinen Beweils erhoben.
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Entscheidungsgrinde

Die Berufung der Klagerin ist zulassig und begrindet.

Bedenken gegen die Zustandigkeit des Landgerichts Regensburg
bestehen im Hinblick auf § 140 MarkenG nicht, da vorliegend
der Beklagte nur in seiner Eigenschaft als Privatmann bei der
Geltendmachung privater Namensrechte belangt werden soll. Es
liegt keine markenrechtliche Verwendung vor. Fiur diesen aufer-
geschaftlichen Bereich kommen von vornherein nur Vorschriften
des BGR, etwa § 12 BGB, als Anspruchsgrundlagen fur das klage-

rische Begehren in Betracht.

II.

Die Kl&gerin ist aufgrund des ihr zustehenden Namensrechts
gem&aR § 12 s. 1, 2. Alt. BGB bérechtigt, vom Beklagten die

=

WLtWerd ng an der Léschung des zu dessen Gunsten bei der DENIC

e.G. bestehenden Dispute-Eintrages hinsichtlich des Domain-Na-
mens www .- de zu fordern. )

Nach dieser Vorschrift kann der Namensr@cntSthabeY von einem
anderen, der sein Recht zum: Gebrauch des Namens dadurch ver-
letzt, dass dieser unbefugt den gleichen Namen gebraucht, Be-

seitigung verlangen.

1.

Es ist heute nicht mehr ernsthaft bestritten, dass auch
Domain-Namen in den Schutzbereich des § 12 BGR fallen. Denn
durch diese Vorschrift werden nicht nur der burgerliche Name,

. sondern alle namensartigen Kennzeichnuncen geschiutzt. Dazu
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z42hlt auch ein Domain-Name bzw. eine Domain-Adresse. Sie stel-
len kein bloRes Registrierungszeichen dar - vergleichbar einer
reinen Kennung ohne Namensfunktion -. Die Domain-Namen haben
iber ihre Registrierungsfunktion hinaus auch eine Kennzeich-
nungsfunktion, indem sie die unter der Domain-Adresse regi-
strierte Person oder Einrichtung von anderen Internet-Teilneh-
mern abgrenzen sollen (vgl. OLG Hamm, NJW-RR 1998, S09, 910).

2.

Die Kligerin hat das origindre Namensrecht der Fa. e -
durch die wirksame Verschmelzung ( §S 174, 176 UmwG ) erwor-
ben. GemaR § 18 UmwG ist sie berechtigt, diesen Namen mit oder

chne Zusatz zu fuhren.

3.

Der Beklagte hat durch die Veranlassung eines Dispute-Eintra-
ges bel - e.G. hinsichtlich des Dcmain-Namens wWw.-.de
unbefugt in das der Klagerin zustehende Namensrecht eingegrif-
fen. Er hat die Interessen der Klagerin dadurch verletzt, dass
durch die von R e-G- verweigerte Registrierung eines neuen
Berechtigten eine VerduBerung und sinnvolle vVerwertbarkeit des

Domain-Namensrechts der Klagerin unméglich gemacht wizrd.

a)
Im vorliegenden Fall ist die Handlungsweise des Beklagten
bereits deshalb als unbefugt im Sinne der genannten Vorschrift

anzusehen, weil ihm ein vorrangiges Benutzungsrecht des Namens
" nicht zusteht.
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Zwar ist es Tragern von privaten Familiennamen grundséatzlich
nicht verwehrt, deren Namen auch im geschaftlichen Verkehr zu
benutzen. Filhrt dies - wie im vorliegehden Fall - zu namens-
rechtlichen Kollisicnen, wird in den Praxisfallen regelmdRig
der Priorit&tsjlingere gehalten sein, alles Erforderliche und
zumutbare zu tun, um eine Verwechslungsgefahr auszuschlieRen
oder auf ein hinnehmbares Ma® zu vermindern ( vgl. BGH GRUR
1993, 579, 580 - Rémer GmbH ). Dabei wird nicht verkannt, dass
der Gesichtspunkt der Prioritét bei der Wahl des Domain-Namens
dem Beklagten gegeniiber der Klagerin nicht schlechthin das
bessere Namensrecht verleiht. Denn der Grundsatz der Prioritat
entscheidet nur bei der grundsitzlichen Namenswahl. Die Prio-
"ritat im Erwerb des Namensrechtes als sclchem gibt den besse-
ren Rang. Wann und wo und in welchem Medium spater mit dem er-
worbenen Namen aufgetreten wird, ist fir die Rangstellung des
Namensrechts bedeutungsles . (vgl. OLG Hamm, NJW-RR 1998, 509,
910) . ‘

Nach dem Gebot der Lauterkeit sind auch Trager von Famili-
ennamen gehalten, die Verwechslungsgefahr so weitgehend wie
méglich durch eine unterschiedliche Gestaltung des registrier-
ten Internet-Domain-Namens auszurdumen und damit einer sich
aus der Gleichnamigkeit ergebenden vVerwechslungsgefahr dadurch
entgegenzuw1rken, dass sie sich durch unterscheAdungskraftlge
Zusatze voneinander abgrenzen (vgl. BGH, NJW-RR 1950, 619,

620) .

Wie auch sonst im Falle der Gleichnamigkeit bietet der Grund-
satz der Prioritit allein keine interessengerechte Losung.
Die Probleme kollidierender Domain-Namen lassen sich nur unter
Ruckgriff auf das Recht der Gleichnamigen interessengerecht
lésen. Danach muss auch bei der Wahl der Domain-Adresse ein

‘Interessenausgleich gefunden werden, der beiden Seiten ein
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kennzeichnungskraftiges Auftreten im Internet erméglicht, also
die Wahl einer griffigen Domain-Adresse gestattet (vgl. OLG
Hamm, a.a.0.). ' '

Was freilich im Einzelfall erforderlich und zumutbar ist, um
einer bestehenden Verwechslungsgefahr bei Gleichnamigen zu be-
gegnen, muf jeweils aufgrund einer umfassenden Interessenabwa-
gung bestimmt werden (vgl. BGH GRUR 1990, 364, 366 - Baelz) .

Die Klagerin hatte durch die Verschmelzung der Fa. By -
.l.., Buchhandlung und Verlag fur Medizin und Naturheilver-
fahren, einen nicht unerheblichen faktischen wirtschaftlichen
Wert an dem rechtmaRig erlangten Domain-Namen www.-. de
erworben, der =zerstdrt wirde, wenn ihn die Kl&gerin nicht auf
einen anderen Namenstrager Ubertragen koénnte. Zugunsten der
Klagerin stellt allerdings die zeitliche Prioritét der Anmel-
dung bei - e.G. zwar - wie aufgezeigt - nicht eine Prio-
ritait des Rechts, immerhin aber ein beachtenswertes Abwagungs-
kriterium dar. Die Klagerin kann sich auch darauf berufen,
dass dem Domain-Namen die Bedeutung eines absolut geschitzten
Rechtes zukommt, das sie gegenuber jedermann geltend machen
kann. ' -

Demgegentiber f£allt Dbeim Beklagten ins Gewicht, dass auch er
das absolut geschitzte Recht'seines Familiennamens, der nicht
seiner freien Wahl unterliegt, in Anspruch nehmen kann. Ande-
rerseits ist zu fragen, wie grof sein Interesse ist, gerade
die kurze Form als Domain-Namen www .§JJ§-de zu verwenden.

Da der Name www.[il].de fur die Xligerin bereits einen wirt-
schaftlichen Wert verkdrpert, vertritt der Senat bei zusammen-
fassender Abwagung die Ansicht, dass es dem spé&ter hinzukom-
menden Beklagten zuzumuten ist, seine Interessen - etwa durch

. Hinzuflqung eines unterscheidungskraftigen Zusatzes, wie z.B.
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-

des Vornamens - angemessen zu wahren. Dies gilt um so mehr,
als es Dbei Internet-Auftritten von Privatpersconen weitgehend

tblich ist, Vor- und Zunamen zu benutzen.

III.

Das Feststellungsbegehren der Klagerin ist ebenfalls zuléssig

und begrundet.

1.
Der Kligerin kommt das in § 256 Abs. 1 ZPO geforderte Fest-

stellungsinteresse zu.

Es liegt die M&glichkeit nicht fern, dass die Klé&gerin kunf-
tigen Schadensersatzansprichen ihrer K&uferin im Hinblick auf
die durch den Dispute-Eintrag des Beklagten verzogerte Einrdu-
mung der Nutzungsméglichkeiten des Domain-Namens ausgesetzt
sein kann. Der Beklagte hat bislang den beanspruchten Vorrang

nicht rechtsverbindlich anerkannt.

2.
Die von der Klagerin beantragte Feststellung ist auszuspre-
chen, da - wie vorstehend aufgezeigt - dem Beklagten kein der

Klagerin gegenuber vorrangiges Namensrecht zusteht.

Iv.

Die Xostenentscheidung beruht auf § S1 Abs. 1 ZPO.
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Die Entscheidung uber die vorléufige Vollstreckbarkeit ergibt

sich aus §§ 708 Nr.

10, 711 ZPO.

Die Beschwer des Beklagten wurde in Anwendung von § 546 Abs. 2

S.1 ZPO festgesetzt.

Der Streitwert richtet sich nach dem wirtschaftlichen Interes-

se der Klagerin am Klagebegehren und nach dem Kosteninteresse.

idy

Vorsitzender Richter
am Oberlandesgericht

RiQLG Prof. Dr. Haberstumpf
ist wegen Urlaubs
verhincert zu

unterschreiben.
Schicker Maier
Vorsitzender Richter Richter
am Okerlandesgericht am Oberlandesgericht

Verkindet am 05. Juni 2001

.. C (’)‘,/2
Kaiser

Justizangestellte

als Urkundsbeamtin der Gesch&ftsstelle
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hat der 3. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Nurnberg durch
den Vorsitzenden Richter am Oberlandesgericht Schicker und die
Richter am Oberlandesgericht Prof. Dr. Haberstumpf und Maier

aufgrund der miindlichen Verhandlung vom 15. Mai 2001
fiir Recht erkannt:

I. Auf die Berufung der Klagerin wird
das Endurteil des Landgerichts Re-
gensburg vom 26.1.2001 (pz. 1 O
926/00) in den Ziffern 1., 3. und

4. abgeandert.

II. Der Beklagte wird verurteilt, die
Loschung des zu seinen Gunsten bei
cer GG NS SRS
o S -c @ cescellten

Dispute-Eintrags flr die Internet-

Domain zu verzanlassen.

III. Es wird festgestellt, dass dem Be-
klacten “gegeniber der Kléagerin
kein vorrangiges Namensrecht an

dem Domain-Namen zusteht.

IV. Der Beklagte tragt die Kosten des
Rechtsstreits in beiden Rechtszu-

gen.

v. Das Urteil ist vorlaufig voll-

streckbar.
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Der Beklagte kann die Vollstrek-
kung durch Sicherheitsleistung in
Edhe von 51.000,00 DM  abwenden,
wenn nicht die Kl&gerin vor der
Vollstreckung Sicherheit in glei-

cher Hoéhe leistet.

VI. Die Beschwer des Beklagten betragt
135.000,00 DM.

Beschlu#f :

Der Streitwert fur das Berufuncs-

verfahren wird auf
135.000,00 DM
festgesetzt

(Antrag 1: 35.000,00 DM;
Antrag 2: 100.000,00 DM).
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Tatbestamnd

Die Klagerin fuhrt bundesweit verschiedene Einzelhandélsbe-
triebe im BRereich des Fachbucheinzelhandels und bietet unter
WWW .-.de auch im Internet Blcher und anders Waren an.

Im Jahre 1997 expandierte die Klagerin, indem sie u.a. die
Fa. - & -., Buchhandlung und Verlag fur Medizin wund
Naturheilverfahren erwarb. Diese Firma wurde durch Vertrag vom
18.8.1997 mit der Klagerin verschmolzen. Die Eintragung ins
Handelsregister erfolgte am 13.11.1937. Zudem wurden fur die

Klagerin folgende Marken beim Deutschen Patentamt eingetragen:

~ ”- & . Buchhandlung und Verlag fir Medizin und Na-
~ turheilverfahren" am 11.5.1998,
- @B Buchhandlung und Verlag fur Medizin und Naturheil-

verfahren" am 6.7.1998.

Fiir die Kl&gerin wurde nunmehr auch eine Internet-Domain
unter dem Dcmain-Namen www . R de eingerichtet und bei der
O ST SEEen Gy - . ) - SR
— registriert. Im wesentlichen wurde diese Adresse aller-
dings nur als Link auf die Homepage der Klagerin www.-.de

benutzt.

Im Jahre 1999 verduRerte die Klagerin das Recht an dem Domain-
Namen www.JJ}-de cesen zahlung eines Gelcbetrages an die Fa.
8 G2 & Co. KG in U S - -inc Ubertragung
und Nutzungsméglichkeit dieses Domainrechts war nicht méglich,
da fir die Kiuferin keine Eintragung bei JH@ erreicht werden
konnte. Der Beklagte hatte zwischenzeitlich die Eintragung
eines sog. Dispute-Eintrages bei- veranlaRt, der nach
den Statuten dieser Genossenschaft grundsidtzlich fur die

Dauer eines Jahres bzw. bis zur Vorlage einer entsprechenden
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gerichtlichen Entscheidung oder bis zur Ricknahme des Dispute-
Eintrages die Eintragung anderer Berechtigter am Domain-Namen

hindert.

Die Klagerin hat die Ansicht vertreten,

dass der Dispute-Eintrag mnicht berechtigt sei. Durch die
Umwandlung stehe ihr ein criginares Namensrecht i. S. des § 12
BGB am Namen- zu. Entsprechend dem Grundsatz "First come

First serve" dirfe sie diesen Namen auch im Internet benutzen

_ und konne das Recht an dem Domain-Namen auch verauRerm.

Sie habe zunachst eine wirtschaftliche Nutzung dieses Namens
petrieben. Insbesondere liege kein sog. "Namen-Grabbing" zur
Erzielung von Geld vor. Scwelt spater auf eine eigene Nutzung

verzichtet worden sei, erscheine allenfalls eine analoge An-

wendung der Rechtsgedanken der §§ 235, 26, 43 MarkenG denkbar,

demzufolge die fehlende Nutzung eines Namens Uber mindestens

fanf Jahre hinweg dJdie daran Dbestehenden Ausschlussrechte

peeintriachtige. Eine fehlende Nutzung des Domzin-Namens uber
mehr als finf Jahre habe jedoch nicht vorgelegen.

Ferner kénne der Beklagte die Ubertragung der Dcmain vom Inha-
ber nur verlangen, wenn diesem kein Recht an der Domain zuste-
he oder er, der Beklagte, ein {iberwiegendes Interesse daran
habe. Ein solches uberwiegences Interesse des Beklagten auf-
grﬁnd des Nachnamens sei nicht zu erkennen. Es sei auch keine

iberragende Verkehrsgeltung gegeben.

Die Klagerin hat beantragt,

den Beklagten zu verurteilen, die Léschung des zu seilnen
Gunsten beil der - e.G. gestellten Wait-Eintrags (jetzt:
Dispute-Eintrags) fir die Internet-Domain http://www . SR . de
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zu veranlassen scwie fernmer festzustellen, dass dem Beklagten
kein der Klagerin gegenuber vorrangiges Namensrecht am Domain-
Namen http://www . i de zustehe.

Der Beklagte hat den Antrag gestellt,
die Klage abzuweisen.

Er hat erwidert,

das Landgericht Regensburg sel wegen der marksnrechtlichen
Sonderzustandickeit in dieser Angelegenheit zur Entscheidung
nicht zusté&ndig.

Ferner sei nicht er, scndern _ die richtige Beklagte.

Des weiteren habe die Kl&gerin keinen Anspruch auf Loschung

des Wait-Eintrages (jetzt: Dispute-Eintrages), ca sie nac

ny

H

eigenen Angaben die streltgegensténdliche Domain nicht meh
nutze. Die frihere Fa. JREMR existiere nicht mehr und sel auch

nicht mehr werbend tatig. E besonderser Marken- oder Kennz ei-

in
chenschutz fur die fruhere Fa. §@ bestehe nicht.
Die Klagerin habe zwischenzeit lich den Domain-Namen an eine

andere Firma verkauit.
Der Beklacte hat gegen die Klagerin Widerklage erhcben mit dem
Antrag,

die Widerbeklagte zu verurteilen, gegenuber & -c.

R B SER SN -ccicsvechindlicn

erklaren, die Domain http://www. iR de freizugeben und ihr

Inhaberschaft zu loschen.

Die Klagerin und Widerbeklagte hat ihrerseits beantragt,
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die Widerklage abzuweilsen.

Das Landgericht Regensburg hat ohne Bewelsaufnahme durch End-
urteil vom 26.1.2001 sowohl die Klage als auch die Widerklage
abgewilesen. .

Auf die schriftlichen Griinde dieser gerichtlichen Entscheicung

wird Bezug gencmmen.

Gegen dieses ihrem rozessbevollm&chtigten am 29.1.2001
zugestellte Urteil hat die Klagerin am 27.2.2001 Berufung ein-
gelegt und mit Schriftsatz vem 27.3.2001, eincegangen am glei-

chen Tag, begrindet.

Sie tragt in der Berufungsinstanz vor,

der Beklagte greife durch den von ihm veranlassten Dispute-
Eintrag als Zandlungsstérer in eine bestehende Rechtsposition
der Klagerin ein und hinders diese in der rechtlichen Verfi-
gung hiertber. Er nutze sein Namensrecht nicht in rechtmaRiger
Weise. Bei der Vergabe von Internet-Domainadressen gelte das
Prinzip der zeitlichen Prioritat, welches nur durch rechts-

missbrauchliche Reservierung eingeschrankt wirde, wie z.B.

beim Domain-Grabbing.

Sie beantragt daher,

1. ,
unter Abénderung des am 26.1.2001 verkindeten Urteils des

Landgerichts Regensburg, Az. 1 O 926/00, den Beklagten zu
verurteilen, die Loschung des zu selnen Gunsten bei der
. - e.G. gestellten Dispute-Eintrags fiir die Internet-Domain

: http://www.-.de zu veranlassen,
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2.
festzustellen, dass dem Beklagten kein der Klagerin vorrangi-

ges Namensrecht am Domain-Namen nttp://www JJJP- de zusteht.

Der Beklagte beantragt,

die Berufung der Klagerin zurlickzuwelsen.

Er meint,
fur die beantragte Feststellung habe die Klagerin kein

Rechtsschutzbedlurfnis. Der Beklagte habe sich bis wenigstens
5.11.1999 in Verhandluncen mit der Klagerseite hinsichtlich
der Freigabe der Domain ”-.de” befunden.

Der Beklagte habe der Kldgerseite spatestens am 22.9.1999
schriftlich mitgeteilt, dass ein sog. Wait-Eintrag gestellt
worden sei. Trotz der Verhandlungen mit dem Beklagten und
trotz des Wissens um den gestellten Wait-Eintrag habe die
Klagerin mit einer anderen Firma einen Vértrag zur Ubertragung
der Domain geschlossen. Mit der jetzigen Klace versuche sie,

diesen Mangel zu heilen.

Im Ubrigen verweise er auf seinen Vortrag in erster Instanz.

Wegen des weiteren Vorbringens der Parteien wird auf die ge-

wechselten Schriftsatze und eingereichten Unterlagen Bezug ge-

nommen.

Der Senat hat keinen Beweils erhoben.

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

- 9 -

Entscheidungsgrinde

Die Berufung der Klagerin ist zulassig und begrindet.

Bedenken gegen die Zustandigkeit des Landgerichts Regensburg
bestehen im Hinblick auf § 140 MarkenG nicht, da vorliegend
der Beklagte nur in seiner Eigenschaft als Privatmann bei der
Geltendmachung privater Namensrechte belangt werden soll. Es
liegt keine markenrechtliche Verwendung vor. Fiur diesen aufer-
geschaftlichen Bereich kommen von vornherein nur Vorschriften
des BGR, etwa § 12 BGB, als Anspruchsgrundlagen fur das klage-

rische Begehren in Betracht.

II.

Die Kl&gerin ist aufgrund des ihr zustehenden Namensrechts
gem&aR § 12 s. 1, 2. Alt. BGB bérechtigt, vom Beklagten die

=

WLtWerd ng an der Léschung des zu dessen Gunsten bei der DENIC

e.G. bestehenden Dispute-Eintrages hinsichtlich des Domain-Na-
mens www .- de zu fordern. )

Nach dieser Vorschrift kann der Namensr@cntSthabeY von einem
anderen, der sein Recht zum: Gebrauch des Namens dadurch ver-
letzt, dass dieser unbefugt den gleichen Namen gebraucht, Be-

seitigung verlangen.

1.

Es ist heute nicht mehr ernsthaft bestritten, dass auch
Domain-Namen in den Schutzbereich des § 12 BGR fallen. Denn
durch diese Vorschrift werden nicht nur der burgerliche Name,

. sondern alle namensartigen Kennzeichnuncen geschiutzt. Dazu
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z42hlt auch ein Domain-Name bzw. eine Domain-Adresse. Sie stel-
len kein bloRes Registrierungszeichen dar - vergleichbar einer
reinen Kennung ohne Namensfunktion -. Die Domain-Namen haben
iber ihre Registrierungsfunktion hinaus auch eine Kennzeich-
nungsfunktion, indem sie die unter der Domain-Adresse regi-
strierte Person oder Einrichtung von anderen Internet-Teilneh-
mern abgrenzen sollen (vgl. OLG Hamm, NJW-RR 1998, S09, 910).

2.

Die Kligerin hat das origindre Namensrecht der Fa. e -
durch die wirksame Verschmelzung ( §S 174, 176 UmwG ) erwor-
ben. GemaR § 18 UmwG ist sie berechtigt, diesen Namen mit oder

chne Zusatz zu fuhren.

3.

Der Beklagte hat durch die Veranlassung eines Dispute-Eintra-
ges bel - e.G. hinsichtlich des Dcmain-Namens wWw.-.de
unbefugt in das der Klagerin zustehende Namensrecht eingegrif-
fen. Er hat die Interessen der Klagerin dadurch verletzt, dass
durch die von R e-G- verweigerte Registrierung eines neuen
Berechtigten eine VerduBerung und sinnvolle vVerwertbarkeit des

Domain-Namensrechts der Klagerin unméglich gemacht wizrd.

a)
Im vorliegenden Fall ist die Handlungsweise des Beklagten
bereits deshalb als unbefugt im Sinne der genannten Vorschrift

anzusehen, weil ihm ein vorrangiges Benutzungsrecht des Namens
" nicht zusteht.
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Zwar ist es Tragern von privaten Familiennamen grundséatzlich
nicht verwehrt, deren Namen auch im geschaftlichen Verkehr zu
benutzen. Filhrt dies - wie im vorliegehden Fall - zu namens-
rechtlichen Kollisicnen, wird in den Praxisfallen regelmdRig
der Priorit&tsjlingere gehalten sein, alles Erforderliche und
zumutbare zu tun, um eine Verwechslungsgefahr auszuschlieRen
oder auf ein hinnehmbares Ma® zu vermindern ( vgl. BGH GRUR
1993, 579, 580 - Rémer GmbH ). Dabei wird nicht verkannt, dass
der Gesichtspunkt der Prioritét bei der Wahl des Domain-Namens
dem Beklagten gegeniiber der Klagerin nicht schlechthin das
bessere Namensrecht verleiht. Denn der Grundsatz der Prioritat
entscheidet nur bei der grundsitzlichen Namenswahl. Die Prio-
"ritat im Erwerb des Namensrechtes als sclchem gibt den besse-
ren Rang. Wann und wo und in welchem Medium spater mit dem er-
worbenen Namen aufgetreten wird, ist fir die Rangstellung des
Namensrechts bedeutungsles . (vgl. OLG Hamm, NJW-RR 1998, 509,
910) . ‘

Nach dem Gebot der Lauterkeit sind auch Trager von Famili-
ennamen gehalten, die Verwechslungsgefahr so weitgehend wie
méglich durch eine unterschiedliche Gestaltung des registrier-
ten Internet-Domain-Namens auszurdumen und damit einer sich
aus der Gleichnamigkeit ergebenden vVerwechslungsgefahr dadurch
entgegenzuw1rken, dass sie sich durch unterscheAdungskraftlge
Zusatze voneinander abgrenzen (vgl. BGH, NJW-RR 1950, 619,

620) .

Wie auch sonst im Falle der Gleichnamigkeit bietet der Grund-
satz der Prioritit allein keine interessengerechte Losung.
Die Probleme kollidierender Domain-Namen lassen sich nur unter
Ruckgriff auf das Recht der Gleichnamigen interessengerecht
lésen. Danach muss auch bei der Wahl der Domain-Adresse ein

‘Interessenausgleich gefunden werden, der beiden Seiten ein
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kennzeichnungskraftiges Auftreten im Internet erméglicht, also
die Wahl einer griffigen Domain-Adresse gestattet (vgl. OLG
Hamm, a.a.0.). ' '

Was freilich im Einzelfall erforderlich und zumutbar ist, um
einer bestehenden Verwechslungsgefahr bei Gleichnamigen zu be-
gegnen, muf jeweils aufgrund einer umfassenden Interessenabwa-
gung bestimmt werden (vgl. BGH GRUR 1990, 364, 366 - Baelz) .

Die Klagerin hatte durch die Verschmelzung der Fa. By -
.l.., Buchhandlung und Verlag fur Medizin und Naturheilver-
fahren, einen nicht unerheblichen faktischen wirtschaftlichen
Wert an dem rechtmaRig erlangten Domain-Namen www.-. de
erworben, der =zerstdrt wirde, wenn ihn die Kl&gerin nicht auf
einen anderen Namenstrager Ubertragen koénnte. Zugunsten der
Klagerin stellt allerdings die zeitliche Prioritét der Anmel-
dung bei - e.G. zwar - wie aufgezeigt - nicht eine Prio-
ritait des Rechts, immerhin aber ein beachtenswertes Abwagungs-
kriterium dar. Die Klagerin kann sich auch darauf berufen,
dass dem Domain-Namen die Bedeutung eines absolut geschitzten
Rechtes zukommt, das sie gegenuber jedermann geltend machen
kann. ' -

Demgegentiber f£allt Dbeim Beklagten ins Gewicht, dass auch er
das absolut geschitzte Recht'seines Familiennamens, der nicht
seiner freien Wahl unterliegt, in Anspruch nehmen kann. Ande-
rerseits ist zu fragen, wie grof sein Interesse ist, gerade
die kurze Form als Domain-Namen www .§JJ§-de zu verwenden.

Da der Name www.[il].de fur die Xligerin bereits einen wirt-
schaftlichen Wert verkdrpert, vertritt der Senat bei zusammen-
fassender Abwagung die Ansicht, dass es dem spé&ter hinzukom-
menden Beklagten zuzumuten ist, seine Interessen - etwa durch

. Hinzuflqung eines unterscheidungskraftigen Zusatzes, wie z.B.
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-

des Vornamens - angemessen zu wahren. Dies gilt um so mehr,
als es Dbei Internet-Auftritten von Privatpersconen weitgehend

tblich ist, Vor- und Zunamen zu benutzen.

III.

Das Feststellungsbegehren der Klagerin ist ebenfalls zuléssig

und begrundet.

1.
Der Kligerin kommt das in § 256 Abs. 1 ZPO geforderte Fest-

stellungsinteresse zu.

Es liegt die M&glichkeit nicht fern, dass die Klé&gerin kunf-
tigen Schadensersatzansprichen ihrer K&uferin im Hinblick auf
die durch den Dispute-Eintrag des Beklagten verzogerte Einrdu-
mung der Nutzungsméglichkeiten des Domain-Namens ausgesetzt
sein kann. Der Beklagte hat bislang den beanspruchten Vorrang

nicht rechtsverbindlich anerkannt.

2.
Die von der Klagerin beantragte Feststellung ist auszuspre-
chen, da - wie vorstehend aufgezeigt - dem Beklagten kein der

Klagerin gegenuber vorrangiges Namensrecht zusteht.

Iv.

Die Xostenentscheidung beruht auf § S1 Abs. 1 ZPO.
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Die Entscheidung uber die vorléufige Vollstreckbarkeit ergibt

sich aus §§ 708 Nr.

10, 711 ZPO.

Die Beschwer des Beklagten wurde in Anwendung von § 546 Abs. 2

S.1 ZPO festgesetzt.

Der Streitwert richtet sich nach dem wirtschaftlichen Interes-

se der Klagerin am Klagebegehren und nach dem Kosteninteresse.

idy

Vorsitzender Richter
am Oberlandesgericht

RiQLG Prof. Dr. Haberstumpf
ist wegen Urlaubs
verhincert zu

unterschreiben.
Schicker Maier
Vorsitzender Richter Richter
am Okerlandesgericht am Oberlandesgericht

Verkindet am 05. Juni 2001

.. C (’)‘,/2
Kaiser

Justizangestellte

als Urkundsbeamtin der Gesch&ftsstelle
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